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Dipl.-Ing. ANDREAS WEDEMEIER 
 Von der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf öffentlich bestellter und vereidigter  
 Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken. 

VERMESSUNGSINGENIEUR 
Ringelsweide 16 
40223 Düsseldorf-Bilk 
Telefon (0211) 31 44 76 
Telefax (0211) 33 48 95 
 

Amtsgericht Düsseldorf 
Werdener Straße 1 
40227 Düsseldorf 

22.02.2024 

 
Die Internetvers ion unterscheidet  s ich von dem Orig inalgutachten nur  dadurch, dass 
s ie led ig l ich d ie wesent l ichen Anlagen enthäl t .  
 
Folgende Anlagen s ind der In ternetvers ion nicht  beigefügt :  Stadtp lan sowie Gebäude-
schni t t -  und Ans ichtszeichnungen.  
 
Sie können das Or ig inalgutachten auf  der zuständigen Serviceeinheit  von Montag bis  
Fre itag in der Zeit  von 8.30 Uhr b is 12.30 Uhr und zusätzl ich Donnerstag von 13.30 b is  
14.30 Uhr e insehen.  
 
 

 I n t e r n e t v e r s i o n  
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I n h a l t s v e r z e i c h n i s :  
 
1.0 Allgemeine Angaben Seite 3 
 
2.0 Grundbuchangaben Seite 4 
 
3.0 Grundstücksbeschreibung Seite 5 
 
4.0 Objektbeschreibung Seite 7 
 
5.0 Wertermitt lungsverfahren Seite 11 
 
6.0 Vergleichswertverfahren Seite 14 
 
7.0 Ermitt lung des Bodenwertes Seite 18 
 
8.0 Ermitt lung des Ertragswertes Seite 20 
 
9.0 Ableitung zum Verkehrswert Seite 22 
 
 
Anlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Das vorliegende Gutachten ist ausschließlich für den angegebenen Zweck zu ver-

wenden. Jede anderweitige Verwendung, Vervielfältigung oder Veröffentlichung au-
ßerhalb des Zwangsversteigerungsverfahrens (§ 45 UrhG-Urheberrechtsgesetz) be-
darf der schriftlichen Genehmigung (§ 11 UrhG) durch den Verfasser.  
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1 . 0  A l l g e m e i n e  A n g a b e n :  
 
Beschluss vom 14. Dezember 2023:  
 
Der unterzeichnende Sachverständige wurde vom Amtsgericht Düsseldorf mit Be-
schluss vom 14. Dezember 2023 als Sachverständiger bestellt mit dem Auftrage, sich 
gutachtlich zur Frage der Bewertung des Wohnungseigentums Nr. 1 zu äußern. 
 
Gegenstand des Gutachtens ist die wertmäßige Erfassung aller Gebäudeteile und bau-
lichen Betriebsvorrichtungen, Grundstückswert einschl. Grundstückseinrichtungen des 
Wohnungseigentums Nr. 1 zum Wertermittlungsstichtag 19.02.2024. 
Im vorliegenden Bewertungsfall entspricht der Qualitätsstichtag dem Wertermittlungs-
stichtag (Qualitätsstichtag = Zeitpunkt, auf den sich der für die Wertermittlung maßgeb-
liche Grundstückszustand bezieht). 
 
Das Gutachten wird unter Berücksichtigung der Immobilienwertermittlungsverordnung 
(ImmoWertV), den Wertermittlungsrichtlinien sowie der gängigen Wertermittlungslitera-
tur erstellt. 
 
Als Unterlagen für dieses Gutachten dienten: 

- Einsicht in die Bauakten am 16.01.2024 einschl. Kopien der Bauzeichnungen, 
- Abzeichnung der Flurkarte vom 22.01.2024, 
- Einsicht in das Grundbuch und die Teilungserklärung am 20.02.2024, 
- Rückfrage beim Planungsamt, Wohnungsamt und Gutachterausschuss. 

Durch die WEG-Verwaltung eingereichte Unterlagen: 
- Energieausweis vom 05.07.2018, 
- Baubeschreibung von Mai 1988, 
- Grundrisszeichnung ohne Datum. 

Ortsbesichtigung. 
 
Die Ortsbesichtigung wurde am 19.02.2024 in Gegenwart des Hausmeisters und des 
Eigentümers vom Unterzeichnenden durchgeführt. 
 
WEG-Verwalter: Die Rayermann Gruppe, Schirmerstraße 80, 40211 Düsseldorf. 
 
Das Gutachten wird in 3facher Ausfertigung sowie Belegexemplar erstellt und umfasst 
23 Seiten sowie 12 Seiten Anlagen inkl. 4 Fotos.  
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2 . 0  G r u n d b u c h a n g a b e n :  
 
Die zu bewertende Wohnungseigentumseinheit ist eingetragen im Amtsgericht Düssel-
dorf, 
 
lfd. Nr. 1, Flur 3, Flurstück 517 mit 242 m² Größe. 
 
Wohnungsgrundbuch von Unterbilk, Blatt 12647: 
750/10.000 Miteigentumsanteile an vorbezeichnetem Grundstück, verbunden mit dem 
Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichneten Wohnung, im Erdge-
schoss links gelegen nebst Kellerraum. 
 
Weiterhin sind im Bestandsverzeichnis die üblichen Feststellungen und Vereinbarungen 
des Wohnungseigentums vermerkt. 
 
Eigentümer: Aus datenschutzrechtlichen Gründen ausgeblendet. 
 
In Abt. II besteht folgende Eintragung: 
 
Lfd. Nr. 9: Die Zwangsversteigerung ist angeordnet, 083 K 022/23. Eingetragen am 
20. November 2023. 
 
Entsprechend Weisung des Amtsgerichtes Düsseldorf wird für das Bewertungsobjekt 
ein unbelasteter Verkehrswert ermittelt. Vorgenanntes Recht in Abt. II wird als wertneut-
ral angesehen und bleibt in der weiteren Bewertung unberücksichtigt. 
 
Auf die Eintragungen in Abt. III wird weiter nicht Bezug genommen, da der Stand der 
Valuten nicht bekannt und auch nicht Gegenstand der hier anstehenden Bewertung ist. 
 
Auf dem Bewertungsgrundstück ist entsprechend Internetabfrage vom 20.02.2024 keine 
Baulast eingetragen. 
 
Für die ETW Nr. 1 besteht, entsprechend Schreiben des Amtes für Wohnungswesen 
vom 01.02.2024, „keine Belegungs- und Mietbindung nach dem a) Wohnungsbindungs-
gesetz (WoBindG), b) Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG) oder c) 
Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen 
(WFNG-NRW)“. 
 
Für die zu bewertende ETW Nr. 1 sind keine Sondernutzungsrechte vereinbart.  
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3 . 0  G r u n d s t ü c k s b e s c h r e i b u n g :  
 
Das Bewertungsgrundstück liegt in einem voll erschlossenen Mischgebiet im Ortsteilbe-
reich Düsseldorf-Unterbilk. 
 
Der Stadtteil Unterbilk befindet sich im Stadtbezirk 3 und liegt rd. 2 km südöstlich des 
Innenstadtbereiches. 
 
Die überwiegende Fläche des Stadtteiles wird geprägt durch mehrgeschossige Bebau-
ung. Es handelt sich hierbei um Wohnhäuser sowie Wohn- und Geschäftshäuser. Teil-
weise sind kleinere Gewerbebetriebe vorhanden. 
 
Im westlichen und nördlichen Bereich befinden sich verstärkt Verwaltungs- und Büroge-
bäude. Hier ist vor allem das neu errichtete „Stadttor" als markantes Bürogebäude zu 
nennen. Weiterhin befindet sich hier das Polizeipräsidium. 
 
Durch die Nähe zum Hafen und durch die teilw. durchgeführte Verkehrsberuhigung hat 
sich der Stadtteil zu einem gefragten Viertel entwickelt. 
 
Die Versorgung des täglichen Bedarfes erfolgt durch ansässige Geschäfte. 
 
Als Hauptverbindung zur City dienen die Lorettostraße, die Haroldstraße und der Rhein-
tunnel. 
 
Die Nahverkehrsanbindung erfolgt über verschiedene Straßenbahnen und Buslinien. 
 
Das angrenzende Gebiet im Bewertungsbereich ist in überwiegend 5geschossiger ge-
schlossener Bauweise voll bebaut. 
 
Entsprechend dem vorhandenen Umfeld kann hier von einem Wohngebiet mittlerer 
Wohnqualität gesprochen werden. 
 
Für das Bewertungsgebiet besteht kein verbindlicher B-Plan. Es sind lediglich Straßen-
begrenzungslinien, die gleichzeitig Baulinien sind, festgelegt. Bauliche Maßnahmen 
richten sich nach § 34 BauGB und sind im Einzelfall zu entscheiden. Weiterhin beste-
hen für das Bewertungsgrundstück ein Aufstellungsbeschluss und eine Sanierungssat-
zung.  
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Die angrenzenden Straßen sind als öffentliche Straßen voll ausgebaut mit allen Versor-
gungsleitungen einschl. Bürgersteigen. 
 
Die Bilker Allee ist rd. 22,50 m breit. 
 
Bus-, S-Bahn- und Stadtbahnverbindungen sind in unmittelbarer Nähe vorhanden. 
 
Die Entfernung bis Geschäftsgebiet „Unterbilk“ beträgt rd. 200 m. 
 
Erforderliche Infrastrukturen sind ausreichend in unmittelbarer Nähe vorhanden. 
 
Besonders störende Betriebe und Anlagen sind nicht benachbart. Die Bilker Allee ist im 
Bewertungsbereich innerstädtische Hauptdurchgangsstraße. Weiterhin verläuft in der 
Straße eine Straßenbahntrasse. Es ist zeitweise mit stärkeren Verkehrsimmissionen zu 
rechnen. 
 
Die Höhenlage des Grundstücks zu den Straßen und Nachbargrenzen ist normal. 
 
Als Baugrund ist, soweit feststellbar, tragfähiger sandiger Kiesboden vorhanden. Bau-
grunduntersuchungen sowie Untersuchungen möglicher Altlasten sind nicht durchge-
führt. Auffälligkeiten hinsichtlich Kontaminierungen wurden optisch nicht festgestellt. 
Auskünfte aus dem Kataster für Altablagerungen und Altstandorte der Stadt Düsseldorf 
wurden aufgrund von Unauffälligkeiten nicht eingeholt. 
 
Für das Bewertungsgrundstück wird eine Kampfmittelfreiheit unterstellt. 
 
Soweit aus vorliegenden Unterlagen ersichtlich, handelt es sich bei den nachbarlichen 
Gemeinsamkeiten um beidseitige gemeinsame Brandgiebel. 
 
Das Bewertungsgrundstück hat eine ungefähre Rechteckform mit rd. 10,65 m Frontlän-
ge und rd. 23,50 m Tiefe und ist mit einem voll unterkellerten 5geschossigen Wohnhaus 
bebaut. 
 
Das Grundstück ist im derzeitigen Zustand, soweit bekannt, als voll erschlossen anzu-
sehen. Erschließungskosten sind, entsprechend Internetabfrage vom 20.02.2024, nicht 
mehr zu entrichten. Weitere Abgaben/Beitragspflichten nach § 8 KAG NRW (Kommu-
nalabgabegesetz) - Erweiterung und Verbesserung von Straßen - bleiben hiervon unbe-
rücksichtigt. Eine schriftliche Anfrage wurde nicht durchgeführt.  
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4 . 0  O b j e k t b e s c h r e i b u n g :  
 
4 . 1  P l a n u n g s k o n z e p t i o n :  
 
Im Stadtteil Düsseldorf-Unterbilk gelegenes voll unterkellertes 5geschossiges Wohn-
haus als Wohnungseigentumsanlage mit insgesamt 11 Wohneinheiten. 
 
Das Wohnungseigentum ist durch Teilung gemäß WEG im Jahr 1988 begründet wor-
den. 
 
Zu bewertendes Wohnungseigentum Nr. 1, im Erdgeschoss links gelegen, mit rd. 42 m² 
Größe aufgeteilt in 1 Zimmer, 1 Zimmer mit Kochnische, Flur, Bad, Abstellraum, Loggia 
sowie ein Kellerraum. 
 
Baujahr: Wiederaufbau Gebrauchsabnahme 04.10.1955 sowie spätere Teilmoder-

nisierungen. 
 
Aufgrund des Baualters (69 Jahre), unter Berücksichtigung des baulichen Zustandes 
und einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren wird in der weiteren Bewertung eine 
Restnutzungsdauer von 24 Jahren ermittelt. 
 
Bei der Ermittlung der Restnutzungsdauer bzw. Alterswertminderung wurde das in der 
ImmoWertV veröffentlichte „Modell zur Ermittlung der Restnutzungsdauer für Wohnge-
bäude bei Modernisierungen“ (das Modell kann bei der Bewertung von Verwaltung-, 
Büro- und Geschäftsgebäude entsprechend angewandt werden) unter sachverständiger 
Würdigung – hier kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung (4 Moderni-
sierungs-Punkte) – sachverständig angewandt.  
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4 . 2  B a u b e s c h r e i b u n g :  (in Kurzform - es werden nur die dominie-
renden Ausstattungs- und Ausführungsmerkmale aufgeführt) 
 
Baukonstruktion:  
Fundamente: Betonstreifenfundamente. 
Umfassungswände: 70 cm – 38 cm Mauerwerk. 
Innenwände: 65 cm – 25 cm Mauerwerk sowie Leichtbauwände. 
Kellerdecke: Stahlbeton. 
Geschossdecke: Stahlbeton. 
Fassaden: Zementputz mit Farbanstrich. 
Bedachung: Ziegeldach auf Holzdachstuhl. Dachrinnen und Abfallrohre in 

Zinkblech. Gauben teilw. verschiefert. 
Treppe: Stahlbeton mit Kunststeinbelag. 
 
Technische Anlagen:  
Heizung: Gasgefeuerte Etagenheizung. 
Versorgungsltg.: Strom, Gas, Kabel-FS, Wasser, Kanal, Telefon sind als Hausan-

schlüsse vorhanden. 
Elt.-Install.: Soweit feststellbar, in baujahrstypischer Ausführung mit zwi-

schenzeitlicher Teilmodernisierung. 
Sonst. Anlagen: Be- und Entlüftungsanlagen für innenliegende Sanitärbereiche. 
 
Innenausbau:  
Fenster: Kunststofffenster mit Isolierverglasung. 
Türen: Abgesperrte Holztüren mit Holzfutter und Bekleidung. 
Fußboden: Wohnung mit Textil-, PVC- und Fliesenbelag. Sanitärbereich 

Fliesenbelag. 
Heizung: Über Etagenheizung mit Stahlradiatoren und Thermostatventilen. 
Warmwasser: Über Heizung. 
Wandflächen: Arbeitsbereich Kochnische Fliesenspiegel. Bad umlaufend raum-

hoch verfliest. 
Elt.-Install.: Unterputzanlage mit Anschlüssen in allen Räumen und Absiche-

rung, soweit feststellbar, in baujahrstypischer Ausführung. 
Sani-Install.: Kochnische mit Vorrichtungen für Installationsanschlüsse. Bad 

mit Einbaudusche, Waschtisch und WC. Alle Objekte weiss mit 
verchromten Armaturen mittlerer Qualität. 

 
Außenanlagen:  Hoffläche Unterbau mit Betonoberbelag. Gemauerte Einfriedi-

gung.  
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Die vorhandene Grundrisskonzeption ist als zeitgemäß zu bezeichnen und entspricht im 
Wesentlichen den heutigen Anforderungen an 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen. 
 
Die innere und äußere Ausstattung des besichtigten Bereiches ist als zweckentspre-
chend und in einfacher bis mittlerer Ausführung anzusehen. 
 
Alle Räume sind ausreichend groß bemessen. Belichtungs- und Belüftungsverhältnisse 
sind, soweit feststellbar, in allen Fällen ausreichend. 
 
Der bauliche Zustand der konstruktiven Bauteile sowie die Beschaffenheit der Installati-
onen sind, soweit optisch feststellbar, normal. 
 
Für den Bereich von Baumängel und Bauschäden wurden folgende Feststellungen ge-
troffen: Das Kellermauerwerk ist teilw. durchfeuchtet. Vorgenannte Baumängel und 
Bauschäden werden in der weiteren Bewertung angemessen berücksichtigt. 
 
Bei nachträglicher Feststellung von möglichen versteckten Baumängeln und Bauschä-
den ist dieses Gutachten entsprechend zu berichtigen. Funktionsprüfungen der techni-
schen Anlagen wurden nicht durchgeführt. 
 
Das Vorhandensein von gesundheitsschädigenden und gefährlichen Baumaterialien 
kann weder bestätigt noch verneint werden, da hierfür detaillierte Spezialuntersuchun-
gen erforderlich sind. 
 
Für die Beurteilung des Gesamteindrucks und der allgemeinen Verwertbarkeit sind die 
üblichen Kriterien heranzuziehen. 
 
Die Standortlage des Bewertungsgrundstücks innerhalb der Ortslage von Düsseldorf-
Unterbilk in Verbindung mit allen vorhandenen Infrastrukturen ist als normal zu be-
zeichnen. 
 
Die allgemeine Verwertbarkeit der Räume und die Verkäuflichkeit des Wohnungseigen-
tums sind als gegeben anzusehen. 
 
Entsprechend telefonischer Auskunft durch die WEG-Verwaltung vom 20.02.2024 lie-
gen derzeit keine wertbeeinflussenden Beschlüsse durch die Wohnungseigentümerge-
meinschaft vor.  
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Untersuchungen hinsichtlich Bundesimmissionsschutzgesetzes (BlmSchG), Gebäu-
deenergiegesetz (GEG) und Trinkwasserverordnung wurden nicht angestellt, soweit in 
diesem Gutachten nicht weiter ausgeführt. 
 
Ein Energieausweis hat vorgelegen und wird diesem Gutachten als Anlage (Kopie) bei-
gefügt. Ausstellungsdatum des Energieausweises: 05.07.2018. 
Berechnet wurde verbrauchsabhängig. Berechneter Energiebedarf des Gebäudes: Pri-
märenergieverbrauch: 163,9 kWh/(m²a), Endenergieverbrauch: 141,6 kWh/(m²a). 
Die Berechnungen des Energieausweises wurden nicht überprüft. Die Angaben im 
Energieausweis stellen keine technisch zugesicherte Eigenschaft dar und lassen keine 
Rückschlüsse auf den tatsächlichen Verbrauch zu. 
 
Abweichungen zu den gültigen Anforderungen in Bezug auf Wärmeschutz stellen kei-
nen direkten Baumangel oder Bauschaden dar und werden bei der Ermittlung der Rest-
nutzungsdauer, der Instandhaltungsmaßnahmen und einer Marktanpassung sowie ge-
gebenenfalls in Form einer Nachrüstpflicht berücksichtigt. 
Hierbei sind die Gepflogenheiten des örtlichen Immobilienmarktes zu berücksichtigen. 
Aufgrund des Umfanges der Ortsbesichtigung und mangelnder Kenntnis kann nicht ab-
schließend beurteilt werden, ob die Nachrüstpflichten ausreichend erfüllt sind. 
 
Zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung war die ETW Nr. 1 bewohnt. 
 
Das Objekt macht in der Gesamtheit einen normal gehaltenen und teilw. modernisie-
rungsbedürftigen Eindruck unter Einbeziehung baujahrsbedingter Konzeption und Aus-
stattung. Teilweise wurden Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt, diese sind aller-
dings augenscheinlich schon einige Jahrzehnte vergangen. Das Gebäude entspricht, 
bis auf die vorgenannten Modernisierungsmaßnahmen, einer bauzeittypischen Errich-
tung insbesondere in Bezug auf Schall- und Wärmeschutzmaßnahmen.  
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5 . 0  W e r t e r m i t t l u n g s v e r f a h r e n :  
 
Entsprechend § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) „durch den Preis be-
stimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, 
der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstückes oder des sonstigen Ge-
genstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Ver-
hältnisse zu erzielen wäre.“ 
 
In der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) sowie der einschlägigen Be-
wertungsliteratur werden verschiedene Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes 
(Marktwertes) aufgeführt. 
 
Entsprechend ImmoWertV § 6 sind für die Wertermittlung das Vergleichs-, das Sach- 
und das Ertragswertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Die drei 
Wertermittlungsverfahren sind grundsätzlich gleichrangig. 
 
Das Vergleichswertverfahren §§ 24-26 ImmoWertV basiert auf der Überlegung, den 
Verkehrswert einer Immobilie aus einer ausreichenden Zahl von Vergleichspreisen zu 
ermitteln. 
 
Das Ertragswertverfahren ist in den § 27-34 ImmoWertV geregelt. Es eignet sich für 
die Verkehrswertermittlung von Immobilien, die üblicherweise zur Ertragserzielung die-
nen, hier insbesondere Mietwohnhäuser, Geschäfts- und Gewerbegrundstücke. 
Ausgangspunkt sind die marktüblich erzielbaren Erträge (z.B. Mieten und Pachten). 
Hiervon sind die üblichen Bewirtschaftungskosten (z.B. Verwaltungskosten, Mietaus-
fallwagnis, Instandhaltungskosten) abzuziehen. Der so ermittelte Jahresreinertrag des 
Grundstückes stellt die Verzinsung der Investition (sowohl in Grund und Boden als auch 
in die Gebäude) dar. Aufgrund der zeitlich befristeten Nutzungsmöglichkeit der bauli-
chen Anlagen ist der Ertragsanteil des Bodens noch abzuziehen. 
Der verbleibende Ertragswertanteil der baulichen Anlagen wird unter Berücksichtigung 
ihrer Restnutzungsdauer kapitalisiert. 
Der Ertragswert ergibt sich aus der Summe der kapitalisierten Erträge sowie des Bo-
denwertes.  



Seite 12 Düsseldorf, Bilker Allee 138, ETW Nr. 1 22.02.2024 
 Geschäfts-Nr. 083 K 022/23 

  . . .  

 
 
Das Sachwertverfahren ist in den §§ 35-39 ImmoWertV geregelt und wird für Immobi-
lien angewandt, bei denen die Eigennutzung im Vordergrund steht; die Renditeüberle-
gungen also eine untergeordnete Rolle spielen. 
Es werden die Herstellungskosten der baulichen Anlagen und der sonstigen Anlagen 
ermittelt und mit dem Bodenwert zum Sachwert zusammengefasst. 
 
Die Herstellungskosten der baulichen Anlagen und der sonstigen Anlagen werden mit-
tels Normalherstellungskosten ermittelt. Im nächsten Schritt ist die Alterswertminderung 
zu berücksichtigen. Die Alterswertminderung berechnet sich nach dem Verhältnis der 
Gesamtnutzungsdauer zur Restnutzungsdauer, wobei das Baujahr, der bauliche Zu-
stand, Mängel und Schäden, Modernisierungsmaßnahmen und die Konzeption ange-
messen zu berücksichtigen sind. 
 
Bei der Wahl des Wertermittlungsverfahrens sind nach § 6 ImmoWertV die Art des 
Bewertungsobjektes, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogen-
heiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalles, insbesondere der zur Verfügung 
stehenden Daten zu berücksichtigen. 
 
Bezogen auf die Art des Bewertungsobjektes und der bestehenden Gepflogenheiten im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr lässt sich eine generelle, nicht abschließende Untertei-
lung zur Wahl des Wertermittlungsverfahrens aufstellen: 
 
Vergleichswertverfahren: Bodenwertanteile, 
 unbebaute Grundstücke, 
 Eigentumswohnungen, 
 
Ertragswertverfahren: Mietwohnhäuser, 
 gemischt genutzte Grundstücke, 
 gewerblich-industriell genutzte Grundstücke, 
 
Sachwertverfahren: Ein- und Zweifamilienhäuser 
 
Grundlage für die Verfahrenswahl ist nach den Gepflogenheiten des gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehrs die objektive Nutzbarkeit des Grundstückes/Bewertungsobjektes. Auf 
subjektive Nutzungsabsichten kommt es nicht an. Weiterhin sind zur Verfügung stehen-
de Daten sowie sonstige Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen.  
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Bei dem vorliegenden Bewertungsobjekt handelt es sich um eine Eigentumswohnung. 
 
Entsprechend der oben genannten Unterteilung, den Gepflogenheiten des gewöhnli-
chen Geschäftsverkehrs, der sonstigen Umstände und der zur Verfügung stehenden 
Daten wird für das Bewertungsobjekt das Vergleichswert- und das Ertragswertverfahren 
durchgeführt.  
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6 . 0  V e r g l e i c h s w e r t v e r f a h r e n :  
 
Bei der Anwendung des Vergleichswertverfahrens gehen die dem gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr entsprechenden Marktverhältnisse unmittelbar dadurch in die Werter-
mittlung ein, dass zum Preisvergleich möglichst wertermittlungsstichtagsnahe Kaufprei-
se hinreichend vergleichbarer Grundstücke herangezogen werden, die auf dem Grund-
stücksmarkt erzielt worden sind. 
 
Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um eine Eigentumswohnung innerhalb einer 
Wohnungseigentumsanlage mit insgesamt 11 Wohneinheiten. 
 
ETW Nr. 1 mit rd. 42 m² Wohnungsgröße, 
Baujahr = 1955, teilmodernisierte Ausstattung und Zustand, Geschosslage = EG, ohne 
Aufzugsanlage, soweit feststellbar, eigengenutzt, frei finanziert. 
 
Die Ableitung des Verkehrswertes auf der Grundlage des Vergleichswertverfahrens 
kann aufgrund einer nicht ausreichenden Zahl von geeigneten Vergleichspreisen sowie 
einer unzureichenden zeitlichen Nähe zum Wertermittlungsstichtag nicht marktgerecht 
ermittelt werden. Entsprechend § 24 Abs. 1 ImmoWertV können bei bebauten Grund-
stücken neben oder anstelle von Vergleichspreisen auch Vergleichsfaktoren herange-
zogen werden. Bei Eigentumswohnungen dienen üblicherweise als Vergleichsfaktoren 
so genannte Gebäudefaktoren (EUR/Wohnfläche). 
 
In der weiteren Bewertung wird ein Vergleichspreis unter Berücksichtigung der Markt-/ 
Immobilienrichtwertkarte veröffentlicht durch den Gutachterausschuss für Grundstücks-
werte in der Landeshauptstadt Düsseldorf Stand 01.01.2024, der Umrechnungskoeffi-
zienten veröffentlicht im Grundstücksmarktbericht Stand 01.01.2023, ermittelt. Internet-
recherchen wurden erstellt, jedoch aufgrund unzureichender Vergleichskriterien und 
unzureichender Anzahl für dieses Vergleichsverfahren nicht zugrunde gelegt. 
 
Für den Bewertungsbereich ist entsprechend Markt-/ Immobilienrichtwertkarte ein Wert 
von 1955/5.200, Stand 01.01.2024, veröffentlicht, somit typisches Baujahr = 1955 mit 
Gebäudefaktor 5.200,- EUR/m² Wohnfläche.  
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Erläuterung zu Markt-/ Immobilienrichtwerten entsprechend Markt-/ Immobilienricht-
wertkarte: 
„Sondereigentum an der Wohnung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftli-
chen Eigentum einschließlich Grund und Boden, Wohnungsgröße von ca. 60-120 m², 
bezugsfrei, Freifinanzierung, modernisiert (neuzeitliche Ausstattung), Gebäude mit 
mehr als 6 Wohneinheiten.“ 
 
Zur Erfassung der Wertunterschiede dienen Umrechnungskoeffizienten, die im Grund-
stücksmarktbericht und in der Markt-/ Immobilienrichtwertkarte veröffentlicht sind. Wenn 
die Summe der Abweichungen +/- 35 % übersteigt ist zu prüfen, ob ein anderer Markt-/ 
Immobilienrichtwert zum Vergleich geeigneter ist. 
 
Die Zu- und Abschläge sind, entsprechend Grundstücksmarktbericht, als Faktoren zu 
berücksichtigen. Bei der Anwendung von mehreren Zu- und Abschlägen sind die ange-
gebenen Prozente zunächst in Faktoren umzurechnen und dann mit dem Markt-/ Im-
mobilienrichtwert zu multiplizieren. Die Prozentangaben sind zur besseren sachver-
ständigen Anwendbarkeit durch den Gutachterausschuss veröffentlicht worden. Bei ei-
ner additiven Anwendung der Zu- und Abschläge könnte der ermittelte Wert fälschli-
cherweise unter Null sinken. 
 
Als wertbeeinflussende Merkmale wurden sachverständig ermittelt: 
Lage, Alter, Wohnungsgröße, Modernisierungsgrad, Wohnungsausstattung, Entste-
hungstyp, Verkaufsumstände, Anzahl der Wohnungen/Größe der Wohnungseigen-
tumsanlage, Mietsituation, Gebäudeart, Geschosslage, Wohnungsart, Verkehrsanbin-
dung, Denkmalschutz und Baujahrsgruppe.  
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Somit ergibt sich folgender Vergleichspreis: 
 
ETW Nr. 1

Merkmal Norm Ausprägung Zu/Abschläge ETW

[in%] als 
Faktor

Kaufzeitpunkt Jahrgang siehe Indizes aktuelle 
Werte

aktuelle 
Werte

Lage Lagebezirk und Wohnlage siehe Wohnlage -10% 0,90
Alter Verkaufsjahr-Baujahr siehe Altersfunktion 0% 1,00
Modernisierung neuzeitlich nicht modernisiert bis -20% -15% 0,85
(nicht bei Neubauten)

Wohnungsgröße 60 - 120m2 Appartment i.d.R. bis 40m2 bis -20% 0% 1,00
über 120m2 (gute Lagen) bis +20% 0% 1,00

Wohnungsausstatt. mittel/gut sehr gut +10% 0% 1,00
einfach -10% 0% 1,00

Entstehungstyp Gebäude erstellt Umwandlung -5% -5% 0,95
(nur bei Nachkriegsb.) in Wohnungseig.
Verkaufsumstände an Dritte Verkauf an Mieter bis -10% 0% 1,00
Anzahl WE 7 bis 65 WE bis 6 WE bis +10% 0% 1,00

über 65 WE bis -10% 0% 1,00
Mietsituation Eigennutzung vermietet -5% 0% 1,00
Gebäudeart reines Wohngeb. Mischnutzung bis -5% 0% 1,00
Geschosslage 1.+2.OG Souterrain bis -10% 0% 1,00

Erdgeschoss 0% -5%* 0,95
ab 3.OG (mit Aufzug) 0% 0% 1,00
Dach- oder Terrasseng. +5% 0% 1,00

Wohnungsart Normalwohnung Maisonette-Wohnung +10% 0% 1,00
Verkehrsanbindung normal sehr gut +5% 0% 1,00
Denkmalschutz ohne vorhanden +10% 0% 1,00
(bei Vorkriegsbauten)

Baujahrsgruppe Neubauten/ Vorkriegsbau +10% 0% 1,00
Nachkriegsb.

0,690

*Aufgrund der Geschosslage (EG) und der Örtlichkeit.

Marktrichtwert 5.200,00 0,690 3.588,00

Die Zu-/Abschläge sind unter sachverständiger Berücksichtigung der vorgenannten
Merkmale, Norm, Ausprägung im Vergleich zum Bewertungsobjekt ermittelt worden.
x
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Unter Berücksichtigung der vorgenannten Auswertung ergibt sich folgender unbelaste-
ter vorläufiger Vergleichswert: 
 
ETW Nr. 1 mit rd. 42 m² x 3.575,00 EUR/m² = 150.150,00 EUR 
 
Unter besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 ImmoWertV) sind, so-
weit nicht bereits im Wertermittlungsverfahren direkt berücksichtigt, beispielsweise zu 
verstehen: 
 

- wirtschaftliche Überalterung, 
- ein überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, 
- Baumängel und Bauschäden, 
- von den marktüblich erzielbaren Erträgen erheblich abweichende Erträge. 

 
Somit ergibt sich folgender unbelasteter Vergleichswert: 
 
unbelasteter vorläufiger Vergleichswert = 150.150,00 EUR 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale = 0,00 EUR 
unbelasteter Vergleichswert = 150.150,00 EUR 
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7 . 0  E r m i t t l u n g  d e s  B o d e n w e r t e s :  
 
Entsprechend § 40 ImmoWertV ist der Wert des Bodens vorrangig im Vergleichswert-
verfahren (§ 24 - 26) ohne Berücksichtigung der vorhandenen baulichen Anlagen zu 
ermitteln. 
 
Weiterhin kann der Bodenwert auch auf der Grundlage geeigneter Bodenrichtwerte er-
mittelt werden. Nach Auskunft durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in 
der Landeshauptstadt Düsseldorf liegen für den Bewertungsbereich bzw. -fall keine 
ausreichenden Vergleichspreise vor. Somit wird der Bodenwert nach dem Bodenricht-
wertverfahren ermittelt. 
 
 
 
7 . 1  B o d e n r i c h t w e r t :  
 
Für den Bewertungsbereich ist ein Bodenrichtwert von 2.700,- EUR/m², GFZ * = 3,3, 
Mischgebiet, Wohn- und Geschäftshäuser, 5geschossig, 30 m Tiefe, erschließungsbei-
tragsfrei, WE-Aufteilung des Grundstücks, Stand 01.01.2024, ausgewiesen. 
 
 
 
7 . 2  A u s w e r t u n g :  
 
Der Bodenwert des Bewertungsgrundstücks wird von vorgenanntem Richtwert abgelei-
tet. Die Abweichungen der wertbestimmenden Eigenschaften werden durch Zu- und 
Abschläge zum/vom Bodenrichtwert berücksichtigt. 
 
Hinsichtlich der Infrastruktur und der Verkehrsanbindung an das örtliche sowie überört-
liche Straßennetz und dem Erschließungszustand ist das Bewertungsgrundstück mit 
dem Bodenrichtwertgrundstück vergleichbar. 
 
Die besondere Lagebeeinflussung durch die Bilker Allee als innerstädtische Haupt-
durchgangsstraße mit mittig verlaufender Straßenbahntrasse wird sachverständig mit 
einem Abschlag von 10 % berücksichtigt. 
 
 
* Es handelt sich hierbei um eine sogenannte wertermittlungsrelevante Geschossflächenzahl nach § 16 ImmoWertV bzw. den 

Vorgaben der Bodenrichtwert-Richtlinie.  
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Demnach: 2.700,- EUR/m² - 10 % = 2.430,- EUR/m² 
 
Das Bewertungsgrundstück ist mit einem 5geschossigen Wohnhaus bebaut. 
 
Die vorhandene Ausnutzung beträgt: 
 
rd. 794

242  = 3,28 GFZ * 

 
Aufgrund der Örtlichkeit wird als zulässige/lagetypische Geschossflächenzahl (GFZ) die 
realisierte GFZ unterstellt. 
 
Der geringe Unterschied zwischen der Geschossflächenzahl des Bewertungsgrund-
stücks und des Richtwertgrundstücks ist vernachlässigbar. 
 
Da eine reine Wohnungsnutzung vorliegt, wird entsprechend Erläuterungen zur Boden-
richtwertkarte ein angemessener Abschlag von 10 % berechnet. 
 
Demnach: 2.430,- EUR/m² - 10 % = 2.187,00 EUR/m² 
 
Unter Berücksichtigung der Lage, Größe, Ausnutzung und allgemeinen wertrelevanten 
Eigenschaften wird daher ein angemessener mittlerer Bodenwert von 2.200,- EUR/m² 
für die weitere Bewertung in Ansatz gebracht. 
 
 
 
7 . 3  B o d e n w e r t :  
 
242 m² Grundstücksfläche x 2.200,00 EUR/m² = 532.400,00 EUR 
 
Bodenwertanteil bei 750/10.000 Miteigentumsanteilen = 39.930,00 EUR 
 Bodenwertanteil rd.: 39.900,00 EUR 
 
 
 
 
 
 
* Es handelt sich hierbei um eine sogenannte wertermittlungsrelevante Geschossflächenzahl nach § 16 ImmoWertV bzw. den 

Vorgaben der Bodenrichtwert-Richtlinie.  
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8 . 0  E r m i t t l u n g  d e s  E r t r a g s w e r t e s :  
 
Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um eine Eigentumswohnung innerhalb einer 
Wohnungseigentumsanlage mit insgesamt 11 Wohneinheiten. 
 
Zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung wurde die ETW Nr. 1 eigengenutzt. 
 
In der folgenden Ertragswertberechnung werden Mietwerte in Ansatz gebracht, die ent-
sprechend der Lage, Größe und Ausstattung der Räume unter Berücksichtigung der 
Düsseldorfer Mietrichtwert-Tabelle als orts- und marktüblich erzielbar (§ 27 ImmoWertV) 
anzusehen sind. 
 
Die marktüblichen Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV) werden als Pauschalwert 
berechnet. 
 
Entsprechend dem Grundstücksmarktbericht vom 01.01.2023 ist für Eigentumswoh-
nungen Baujahr bis 1947 (mit Restnutzungsdauer 25 - 45 Jahre) ein durchschnittlicher 
Liegenschaftszinssatz von 1,70 %, Baujahr 1948 bis 1974 ein durchschnittlicher Lie-
genschaftszinssatz von 1,70 %, Baujahr 1975 bis 2004 ein durchschnittlicher Liegen-
schaftszinssatz von 1,90 %, Baujahr ab 2005 (ohne Neubau) ein durchschnittlicher Lie-
genschaftszinssatz von 2,00 % und Neubau (3 Jahre) ein durchschnittlicher Liegen-
schaftszinssatz von 2,10 % veröffentlicht worden. Liegenschaftszinssätze, Stand 
01.01.2024, sind derzeit noch nicht veröffentlicht. 
Unter Berücksichtigung der Lage und Konzeption wird ein objektspezifisch angepasster 
Liegenschaftszinssatz von 2,00 % berechnet. 
 
Die Alterswertminderung bzw. Restnutzungsdauer wird entsprechend den Überlegun-
gen zu „4.1 Planungskonzeption“ in Ansatz gebracht. 
 
Unter besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 ImmoWertV) sind, so-
weit nicht bereits im Wertermittlungsverfahren direkt berücksichtigt, beispielsweise zu 
verstehen: 
 

- wirtschaftliche Überalterung, 
- ein überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, 
- Baumängel und Bauschäden, 
- von den marktüblich erzielbaren Erträgen erheblich abweichende Erträge.  
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8.1 Berechnung:  
 
ETW Nr. 1

rd. 42 m2 Wohnfläche x 9,25 EUR/m2 = 388,50 EUR

geschätzter Jahresrohertrag 4.662,00 EUR

./. 21 % Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der
Eigenschaften des Bewertungsobjektes und den aktuellen
Bewirtschaftungskosten nach ImmoWertV/WertR -979,02 EUR

Jahresreinertrag 3.682,98 EUR

./. Bodenertragsanteil: 2,00% von 39.900,00 EUR -798,00 EUR

2.884,98 EUR

Liegenschaftszinssatz: 2,00 %
mittlere Restnutzungsdauer: 24 Jahre
Barwertfaktor: 18,91

18,91 x 2.884,98 EUR = 54.554,97 EUR

Ertragswert rd.: 54.600,00 EUR

+ Bodenwertanteil: 39.900,00 EUR

unbelasteter vorläufiger Ertragswert: 94.500,00 EUR
x
Marktanpassung: im vorliegenden Bewertungsfall durch Wahl
des Liegenschaftszinssatz berücksichtigt.

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 0,00 EUR

unbelasteter Ertragswert: 94.500,00 EUR
x
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9 . 0  A b l e i t u n g  z u m  V e r k e h r s w e r t :  
 
Für die Verkehrswertermittlung wird das Vergleichswertverfahren herangezogen, da bei 
Wohnungseigentumseinheiten entsprechend der hier zu bewertenden Konzeption sowie 
der üblichen Bewertungspraxis (Gepflogenheiten des örtlichen Immobilienmarktes) der 
Verkehrswert aus Vergleichspreisen abgeleitet wird. 
 
Weiterhin sind die Beeinflussungen des örtlichen Grundstücksmarktes zu berücksichti-
gen. Hierzu ist festzustellen, dass die freie marktmäßige Verwertung gegeben ist. Be-
sondere positive wie auch negative Beeinträchtigungen konnten nicht festgestellt wer-
den. 
 
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Berechnungen und Feststellungen sowie den 
Kriterien des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs schätze ich daher den unbelasteten 
Verkehrswert des nachfolgenden Objektes in dem Grundstück 
 

4 0 21 7  D üs se l d o r f ,  B i l k e r  Al l ee  13 8  
 
zum Stichtag 19.02.2024 wie folgt: 
 
ETW Nr. 1, Wohnungsgrundbuch von Unterbilk, Blatt 12647, auf: 
 

1 5 0 . 0 00 , 0 0  E UR  
 
(in Worten: Einhundertfünfzigtausend Euro)  
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Wertigkeiten, die sich aus besonderen Interessenlagen sowie Liebhaber- und Gefällig-
keitseinwirkungen ableiten lassen, sind in dieser Bewertung nicht berücksichtigt. Wert-
investitionen Dritter sind ebenfalls nicht berücksichtigt. 
 
Hiermit bescheinige ich, vorstehendes Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen 
aufgestellt zu haben. 
 
Düsseldorf, 22.02.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das vorliegende Gutachten ist ausschließlich für den angegebenen Zweck zu verwenden. Jede ander-
weitige Verwendung, Vervielfältigung oder Veröffentlichung außerhalb des Zwangsversteigerungsverfah-
rens (§ 45 UrhG-Urheberrechtsgesetz) bedarf der schriftlichen Genehmigung (§ 11 UrhG) durch den Ver-
fasser. 



4 0 2 1 7  D ü s s e l d o r f ,  
B i l k e r  A l l e e  1 3 8  

F o t o d o k u m e n t a t i o n  z u m  B e s i c h t i g u n g s t e r m i n  a m  1 9 . 0 2 . 2 0 2 4  
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